
Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der
Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU)
2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige In-
vestition ist eine In-
vestition in eine
Wirtschaftstätigkeit,
die zur Erreichung
eines Umweltziels
oder sozialen Ziels
beiträgt, vorausge-
setzt, dass diese In-
vestition keine Um-
weltziele oder so-
zialen Ziele erheb-
lich beeinträchtigt
und die Unterneh-
men, in die inves-
tiert wird, Verfah-
rensweisen einer
guten Unterneh-
mensführung an-
wenden.
 
Die EU-Taxonomie
ist ein Klassifikati-
onssystem, das in
der Verordnung
(EU) 2020/852 fest-
gelegt ist und ein
Verzeichnis von
ökologisch nachhal-
tigen Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält.
Diese Verordnung
umfasst kein Ver-
zeichnis der sozial
nachhaltigen Wirt-
schaftstätigkeiten.
Nachhaltige Investi-
tionen mit einem
Umweltziel könn-
ten taxonomiekon-
form sein oder
nicht.

 

Name des Produkts:
Euro Index II

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800ZK7A1XGTCD2U22

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?
n n Ja n n Nein

Es wird damit ein Mindestanteil an nach-

haltigen Investitionen mit einem Umwelt-

ziel getätigt: __%;

Es werden damit ökologische/soziale

Merkmale beworben und obwohl keine

nachhaltigen Investitionen angestrebt

werden, enthält es einen Mindestanteil

von __% an nachhaltigen Investitionen
 in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der

EU-Taxonomie als ökologisch nachhal-

tig einzustufen sind

 mit einem Umweltziel in Wirtschaft-

stätigkeiten, die nach der EU-Taxono-

mie als ökologisch nachhaltig einzustu-

fen sind
 in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der

EU-Taxonomie nicht als ökologisch

nachhaltig einzustufen sind

 mit einem Umweltziel in Wirtschaft-

stätigkeiten, die nach der EU-Taxono-

mie nicht als ökologisch nachhaltig ein-

zustufen sind
  mit einem sozialen Ziel
Es wird damit ein Mindestanteil an nach-

haltigen Investitionen mit einem sozialen

Ziel getätigt: __%

Es werden damit ökologische/soziale

Merkmale beworben, aber keine nachhal-

tigen Investitionen getätigt.
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Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt bewor-

ben?

Mit Nachhaltigkeit-
sindikatoren wird
gemessen, inwie-
weit die mit dem Fi-
nanzprodukt be-
worbenen ökologi-
schen oder sozialen
Merkmale erreicht
werden.

 

Der Canada Life-Fonds Euro Index II investiert vollständig in den Publikumsfonds iShares MSCI Eu-

rope ESG Screened ETF ("der Zielfonds"). Der Zielfonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, fol-

gende ökologische und soziale Merkmale zu bewerben, indem er die Wertentwicklung seines Re-

ferenzindex, des MSCI Europe ESG Screened Index, nachbildet:
 

1. Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkun-

gen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden;

2. Ausschluss von Emittenten, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Global Compact

der Vereinten Nationen eingestuft sind;

3. Ausschluss von Emittenten, die als Beteiligte an besonders schwerwiegenden ESG-bezogenen

Kontroversen gelten;

4. Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie in schwerwiegende oder

sehr schwerwiegende Umweltkontroversen im Zusammenhang mit der biologischen Vielfalt,

der Landnutzung und dem Management der Lieferkette verwickelt sind; und

5. angestrebte Verringerung der Kohlenstoffintensität.

 

Diese ökologischen und sozialen Merkmale werden durch die Auswahl von Bestandteilen des Re-

ferenzindex des Zielfonds bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt (wie nachstehend be-

schrieben). Der Referenzindex schließt Emittenten aus dem MSCI Europe Index (der

„Hauptindex“) nach Maßgabe ihrer Beteiligung an bestimmten Aktivitäten aus, deren Auswirkun-

gen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden. Der Ausschluss

von Emittenten aus dem Referenzindex erfolgt auf Grundlage ihrer Beteiligung an folgenden

Branchen/Aktivitäten (oder damit in Zusammenhang stehenden Aktivitäten):
   

  • umstrittene Waffen

   

  • Atomwaffen

   

  • zivile Feuerwaffen

   

  • Tabak

   

  • Förderung fossiler Brennstoffe

   

  • Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle

   

  • Herstellung oder Vertrieb von Palmöl

   

  • Förderung von arktischem Erdöl und Erdgas
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Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an der jeweiligen beschränkten Aktivität zu

verstehen ist. Dabei kann der prozentuale Anteil am Ertrag, eine festgelegte Gesamtertrags-

schwelle oder eine Verbindung zu einer beschränkten Aktivität ungeachtet der Höhe des erziel-

ten Ertrags zugrunde gelegt werden. Der Referenzindex schließt zudem Emittenten aus dem

Hauptindex aus, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten

Nationen eingestuft sind (dabei handelt es sich um weithin anerkannte Nachhaltigkeitsgrundsät-

ze von Unternehmen, die grundlegenden Verantwortlichkeiten in Bereichen wie Korruptionsbe-

kämpfung, Menschenrechte, Arbeit und Umwelt gerecht werden) und/oder deren MSCI ESG Con-

troversy Score im „roten Bereich“ liegt (basierend auf einem MSCI ESG Controversy Score von 0).

Mit dem MSCI ESG Controversy Score wird die Verwicklung (oder vermutete Verwicklung) eines

Emittenten in schwerwiegende Kontroversen, auf Basis einer Beurteilung der Geschäftstätigkeit,

der Produkte und/oder Dienstleistungen eines Emittenten, denen eine negative ESG-Auswirkung

zugeschrieben wird, gemessen.
   

 

 

Ein MSCI ESG Controversy Score kann die Beteiligung an Aktivitäten mit nachteiligen Auswirkun-

gen in Bezug auf ökologische Themen wie biologische Vielfalt und Landnutzung, Energie und Kli-

mawandel, Wasserknappheit, Lieferkettenmanagement, Schadstoffemissionen und Abfallfragen

berücksichtigen. Ein MSCI ESG Controversy Score kann außerdem die Beteiligung an Aktivitäten

mit nachteiligen Auswirkungen auf soziale Themen wie Menschenrechte, Arbeitgeber-Arbeitneh-

mer-Beziehungen, Diskriminierung und personelle Vielfalt in Betracht ziehen. Unternehmen mit

einem „orangen“ MSCI ESG Controversy Score (basierend auf einem MSCI ESG Controversy Score

von 1), bei denen festgestellt wurde, dass sie in schwerwiegende oder sehr schwerwiegende Um-

weltkontroversen in Bezug auf (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanage-

ment verwickelt sind, werden ebenfalls aus dem Referenzindex ausgeschlossen. Darüber hinaus

können Unternehmen, bei denen ein „roter“ MSCI ESG Controversy-Status festgestellt wurde

oder die gemäß ihrer Einstufung die Prinzipien des United Nations Global Compact verletzen,

auch zwischen Indexneugewichtungen gemäß der Indexmethodik vom Referenzindex ausge-

schlossen werden.
   

 

 

Der Referenzindex ist außerdem bestrebt, die Kohlenstoffemissionsintensität bei jeder Indexneu-

gewichtung im Vergleich zum Hauptindex um 30 % zu senken. Wo Sie genauere Informationen

zur Methode des Referenzindex erhalten können, erfahren Sie weiter unten im Abschnitt „Wo

kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen werden?“
   

 

 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen öko-

logischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, her-

angezogen?

●

 

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren sind Bestandteil der ESG-Auswahlkriterien des vom

Zielfonds nachgebildeten Referenzindex.
   

   

   

 

 

1. Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkun-

gen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie vor-

stehend beschrieben (siehe „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden

mit diesem Finanzprodukt beworben?“).

 

 

2. Ausschluss von Unternehmen, die als mit den Grundsätzen des Global Compact der Verein-

ten Nationen nicht vereinbar eingestuft sind, wie vorstehend beschrieben (siehe „Welche

ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt

beworben?“).
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3. Ausschluss von Emittenten, die als Beteiligte an ESG-bezogenen Kontroversen identifiziert

wurden (siehe Beschreibung im vorstehenden Abschnitt „Welche ökologischen und/oder

sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“).

 
 

4. Kohlenstoffintensität (siehe Beschreibung im vorstehenden Abschnitt „Welche ökologi-

schen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“).

 

 

5. Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

(siehe „Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“).

   

   

   

 

 

Der Indexanbieter wendet die ESG-Auswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewich-

tung des Index an. Bei (bzw. so bald wie möglich und praktikabel nach) jeder Neugewichtung

des Index wird auch das Portfolio des Zielfonds seinem Referenzindex entsprechend neu ge-

wichtet. Falls das Zielfondsportfolio zwischen den Neugewichtungen des Index einem oder

mehreren dieser Merkmale nicht mehr entspricht, wird das Zielfondsportfolio bei (bzw. so bald

wie möglich und praktikabel nach) der nächsten Neugewichtung des Index seinem Referenzin-

dex entsprechend neu gewichtet. Wenn ein Bestandteil zwischen Indexneugewichtungen aus

dem Referenzindex herausgenommen wird, wird das Portfolio des Zielfonds danach so schnell

wie möglich und (nach Ansicht des Anlageverwalters) praktikabel neu ausgerichtet, um es am

Referenzindex anzurichten.
   

Bei den wichtigs-
ten nachteiligen
Auswirkungen han-
delt es sich um die
bedeutendsten
nachteiligen Auswir-
kungen von Investi-
tionsentscheidun-
gen auf Nachhaltig-
keitsfaktoren in den
Bereichen Umwelt,
Soziales und Be-
schäftigung, Ach-
tung der Menschen-
rechte und Bekämp-
fung von Korrupti-
on und Bestechung.

 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ fest-

gelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheb-

lich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem

Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökolo-

gisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses

Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für

ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht

erheblich beeinträchtigen.

 

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltig-

keitsfaktoren berücksichtigt?

 

 

Ja, der Zielfonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltig-

keitsfaktoren, indem er den Referenzindex nachbildet, der bei der Auswahl von Indexbe-

standteilen auch gewisse ESG-Kriterien anwendet. Der Anlageverwalter des Zielfonds, Black-

Rock, hat beschlossen, dass die folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder

Neugewichtung des Index als Teil der Auswahlkriterien des Referenzindex berücksichtigt wer-

den sollen. Der Jahresbericht des Zielfonds wird auch Angaben zu den nachstehend aufge-

führten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren enthalten.
   

   

   

  Wichtigste nachteilige Auswirkungen:

   

 
 

• Treibhausgasemissionen (Scope 1/2 und Scope 3): Mindestsatz der Reduzierung der Koh-

lenstoffintensität
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  • Treibhausgasemissionsintensität: Mindestsatz der Reduzierung der Kohlenstoffintensität

 
 

• % an fossilen Brennstoffen: Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o.a.) öko-

logischer Ausschlusskriterien

 
 

• Nachteilige Auswirkungen auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität: Ausschluss von

Emittenten auf Grundlage eines MSCI ESG Controversy Score

 
 

• Emissionen in Wasser: Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines MSCI ESG Contro-

versy Score

 
 

• Gefährliche Abfälle: Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines MSCI ESG Controver-

sy Score

 

 

• UNGC + OECD Verstöße: Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines MSCI ESG Con-

troversy Score, Ausschluss von Emittenten, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen

des Global Compact der Vereinten Nationen eingestuft sind

 
 

• Umstrittene Waffen: Ausschluss von Emittenten, die in irgendeiner Weise mit umstritte-

nen Waffen in Verbindung stehen

   

   

   

 

 

Darüber hinaus wird der aktuelle Stand hinsichtlich der Berücksichtigung der wichtigsten

nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den jährlichen Informationen zum

Fonds bereitgestellt.
   

  Nein

 Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Die Anlagestrate-
gie dient als Richt-
schnur für Investiti-
onsentscheidungen,
wobei bestimmte
Kriterien wie bei-
spielsweise Investi-
tionsziele oder Risi-
kotoleranz berück-
sichtigt werden.

 

Ziel des Canada Life-Fonds ist es, weitestgehend die Entwicklung des STOXX Europe 50 Index oder

eines vergleichbaren europäischen Aktienindex widerzuspiegeln. Derzeit investiert der Canada Li-

fe-Fonds in den Zielfonds iShares MSCI Europe ESG Screened ETF.
 

 
 

Die Anlagepolitik des Zielfonds besteht in der Anlage in einem Portfolio aus Aktienwerten, das so-

weit möglich und praktikabel aus Titeln besteht, die im Referenzindex enthalten sind, und somit

dessen ESG-Merkmalen entspricht. Die Indexmethode des Referenzindex ist vorstehend beschrie-

ben (Abschnitt „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanz-

produkt beworben?“).
   

   

   

 

 

Durch die Investition in die Bestandteile des Referenzindex ermöglicht die Anlagestrategie dem

Zielfonds, die vom Indexanbieter für den Referenzindex festgelegten ESG-Anforderungen erfül-

len. Falls eine oder mehrere Anlagen nicht mehr den Anforderungen entsprechen sollten, kann

der Zielfonds diese noch so lange halten, bis die betreffenden Wertpapiere kein Bestandteil des

Referenzindex mehr sind und es (nach Dafürhalten des Anlageverwalters) möglich und praktika-

bel ist, die Position zu liquidieren.
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Der Zielfonds kann Optimierungstechniken einsetzen, um einen Ertrag zu erzielen, der mit dem

des Referenzindex vergleichbar ist. Das bedeutet, dass er in Wertpapieren anlegen kann, die

nicht im jeweiligen Referenzindex enthalten sind, sofern diese eine ähnliche Wertentwicklung

(mit einem entsprechenden Risikoprofil) bieten wie bestimmte Wertpapiere, die im Referenzin-

dex enthalten sind. Falls der Fonds dies tut, besteht seine Anlagestrategie darin, in Emittenten zu

investieren, die im Referenzindex enthalten sind, oder aber in Emittenten, die zum Zeitpunkt des

Kaufs den ESG-Anforderungen des Referenzindex entsprechen. Falls diese Wertpapiere nicht

mehr den ESG-Anforderungen des Referenzindex entsprechen, darf der Zielfonds diese nur noch

so lange halten, bis das Portfolio wieder neu gewichtet wird und es (nach Dafürhalten des Anla-

geverwalters) möglich und praktikabel ist, die Position zu liquidieren.
   

   

   

  
Die Strategie kommt bei jeder Neugewichtung des Zielfonds anlässlich der Neugewichtung seines

Referenzindex zur Anwendung.
   

   

   

  Unternehmensführungs-Prozesse:

   

 

 

Der Anlageverwalter unterzieht die Indexanbieter einer Sorgfaltsprüfung und steht mit ihnen in

ständigem Dialog bezüglich der Indexmethoden, einschließlich ihrer Bewertung nach den in der

Offenlegungsverordnung dargelegten Kriterien einer guten Unternehmensführung, die u. a. soli-

de Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Arbeitnehmern, die Vergütung von Mitarbei-

tern sowie die Einhaltung der Steuervorschriften auf Ebene der Unternehmen, in die investiert

wird, umfassen.
   

 

 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der In-

vestitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wer-

den?

●

 

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie des Zielfonds besteht in der Anlage in einem

Portfolio aus Aktienwerten, das soweit möglich und praktikabel den Bestandteilen des Refe-

renzindex sowie dessen ESG-Merkmalen entspricht. Der Zielfonds kann Optimierungstechni-

ken einsetzen und darf in Wertpapieren anlegen, die nicht im Referenzindex enthalten sind.

Falls er dies tut, besteht seine Anlagestrategie darin, ausschließlich in Emittenten zu investie-

ren, die im Referenzindex enthalten sind, oder aber in Emittenten, die zum Zeitpunkt des Kaufs

den ESG-Anforderungen des Referenzindex entsprechen. Falls eine oder mehrere Anlagen

nicht mehr den ESG-Anforderungen des Referenzindex entsprechen sollten, kann der Zielfonds

diese nur so lange halten, bis die betreffenden Wertpapiere kein Bestandteil des Referenzin-

dex mehr sind und es (nach Dafürhalten des Anlageverwalters) möglich und praktikabel ist, die

Position zu liquidieren.
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Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestrategie

in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?

●

 

Es gibt keinen verpflichtenden Mindestsatz, um den der Umfang der Investitionen des Ziel-

fonds reduziert wird. Der Referenzindex des Zielfonds zielt darauf ab, die Anzahl der Bestand-

teile des Hauptindex durch die Anwendung der ESG-Auswahlkriterien zu reduzieren. Bei der

Auswahl der Bestandteile des Referenzindex wendet bzw. strebt der Indexanbieter jedoch kei-

nen Mindestsatz für die Reduktion an. Der Satz für die Reduktion kann sich nach Maßgabe der

Emittenten, aus denen sich der Hauptindex zusammensetzt, ändern. Wenn sich beispielsweise

die Emittenten im Hauptindex in weniger Aktivitäten engagieren, die auf Grundlage der vom

Referenzindex angewandten ESG-Kriterien aus dem Hauptindex ausgeschlossen sind, kann sich

der Reduktionssatz im Laufe der Zeit verringern. Wenn hingegen der Indexanbieter die ESG-

Auswahlkriterien im Referenzindex im Zuge der Entwicklung der ESG-Standards verschärft,

kann sich der Reduktionssatz im Laufe der Zeit erhöhen.
   

Die Verfahrenswei-
sen einer guten Un-
ternehmensfüh-
rung umfassen soli-
de Management-
strukturen, die Be-
ziehungen zu den
Arbeitnehmern, die
Vergütung von Mit-
arbeitern sowie die
Einhaltung der Steu-
ervorschriften.

 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, in

die investiert wird, bewertet?

●

 

Die Methode des Referenzindex sieht auch Überprüfungen im Hinblick auf eine gute Unterneh-

mensführung vor. Gemäß der Methode des Referenzindex schließt der Indexanbieter Unter-

nehmen aus dem Referenzindex nach Maßgabe des ESG Controversy Score (misst die Beteili-

gung eines Emittenten an ESG-bezogenen Kontroversen) aus. Ausgeschlossen werden auch Un-

ternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Na-

tionen eingestuft sind (siehe oben „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden

mit diesem Finanzprodukt beworben?“). Unternehmen, die vom Indexanbieter nicht für einen

ESG Controversy Score bewertet werden können, weil keine Daten verfügbar sind, werden

ebenfalls aus dem Referenzindex ausgeschlossen.

 Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

  
Der Zielfonds ist bestrebt, in einem Portfolio von Aktien anzulegen, die – soweit möglich und

praktikabel – den Bestandteilen des Referenzindex entsprechen.
   

   

   

 

 

Voraussichtlich werden mindestens 80 % des Zielfondsvermögens in Wertpapieren angelegt,

die entweder im Referenzindex enthalten sind oder den ESG-Auswahlkriterien des Referenzin-

dex entsprechen (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale). Somit wird bei (bzw. so

bald wie möglich und praktikabel nach) jeder Neugewichtung des Index das Portfolio des Ziel-

fonds seinem Referenzindex entsprechend neu gewichtet, sodass mindestens 80 % der Vermö-

genswerte des Zielfonds mit den ESG-Merkmalen des Referenzindex (wie bei dieser Neuge-

wichtung festgelegt) übereinstimmen. Falls eine oder mehrere Anlagen nicht mehr den ESG-

Anforderungen des Referenzindex entsprechen sollten, kann der Zielfonds diese noch so lange

halten, bis die betreffenden Wertpapiere kein Bestandteil des Referenzindex mehr sind (oder

ansonsten nicht mehr den ESG-Auswahlkriterien des Referenzindex entsprechen) und es (nach

Dafürhalten des Anlageverwalters) möglich und praktikabel ist, die Position zu liquidieren.
   

   

   

  
Der Zielfonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in anderen Investitionen anlegen (#2

Andere).
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Die Vermögensallo-
kation gibt den je-
weiligen Anteil der
Investitionen in be-
stimmte Vermö-
genswerte an.

Taxonomiekonfor-
me Tätigkeiten, aus-
gedrückt durch den
Anteil der:
- Umsatzerlöse, die
den Anteil der Ein-
nahmen aus um-
weltfreundlichen
Aktivitäten der Un-
ternehmen, in die
investiert wird, wi-
derspiegeln
- Investitionsausga-
ben (CapEx), die die
umweltfreundli-
chen Investitionen
der Unternehmen,
in die investiert
wird, aufzeigen, z.
B. für den Über-
gang zu einer grü-
nen Wirtschaft
- Betriebsausgaben
(OpEx), die die um-
weltfreundlichen
betrieblichen Aktivi-
täten der Unterneh-
men, in die inves-
tiert wird, wider-
spiegeln

 

      
#1A Nachhaltig

  
 

        

          

   #1 Ausgerichtet auf

ökologische/ soziale

Merkmale

     
 

        

          

Investitionen

     #1B Andere ökologi-

sche oder soziale Merk-

male

   

        

          

   
#2 Andere

      

         

 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanz-

produkts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt

wurden.
 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder

auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen

eingestuft werden.

   

   

 

 

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt beworbenen

ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?

●

 

Der Zielfonds kann Derivate zu Anlagezwecken und zum effizienten Portfoliomanagement in

Verbindung mit den vom Zielfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen einset-

zen. Wenn der Zielfonds Derivate zur Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale ein-

setzt, beziehen sich alle vorstehend erwähnten ESG-Bewertungen oder -Analysen auf die zu-

grunde liegende Anlage.
   

 

 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der

EU-Taxonomie konform?
 

 

Der Zielfonds verpflichtet sich derzeit nicht, mehr als 0 % seines Vermögens in ökolo-

gisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung zu investie-

ren.
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Mit Blick auf die EU-
Taxonomiekonfor-
mität umfassen die
Kriterien für fossi-
les Gas die Begren-
zung der Emissio-
nen und die Umstel-
lung auf voll erneu-
erbare Energie oder
CO2-arme Kraftstof-
fe bis Ende 2035.
Die Kriterien für
Kernenergie bein-
halten umfassende
Sicherheits- und Ab-
fallentsorgungsvor-
schriften.

 

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomie konforme Tätigkeiten im Bereich fossi-

les Gas und/oder Kernenergie investiert 1?

●

 

Ja:
 

In fossiles Gas In Kernenergie
 

Nein

   

Ermöglichende Tä-
tigkeiten wirken un-
mittelbar ermögli-
chend darauf hin,
dass andere Tätig-
keiten einen we-
sentlichen Beitrag
zu den Umweltzie-
len leisten.

Übergangstätigkei-
ten sind Tätigkei-
ten, für die es noch
keine CO2-armen
Alternativen gibt
und die unter ande-
rem Treibhausgase-
missionswerte auf-
weisen, die den
besten Leistungen
entsprechen.  

 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxono-

miekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur

Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste

Grafik die Taxonomiekoonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzpro-

dukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-

konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine

Staatsanleihen umfassen.

 

1. Taxonomie Konformität der Investitionen

einschließlich Staatsanleihen*

 Taxonomiekonfor
m (ohne fossiles
Gas und
Kernenergie): 0%

 Nicht
Taxonomiekonfor
m: 100%

Total Taxonomiekonform 0%

2. Taxonomie Konformität der Investitionen

ohne Staatsanleihen*

 Taxonomiekonfor
m (ohne fossiles
Gas und
Kernenergie): 0%

 Nicht
Taxonomiekonfor
m: 100%

Total Taxonomiekonform 0%
 
Diese Grafik gibt -% der Gesamtinvestitionen wieder.

 * Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber

Staaten.

 

1Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie

zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich

beeinträchtigen - siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme

Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU)

2022/1214 der Kommission festgelegt.

 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermög-

lichende Tätigkeiten?

●

 

Der Zielfonds verpflichtet sich derzeit nicht, mehr als 0 % seines Vermögens in Über-

gangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten im Sinne der Taxonomie Verordnung zu

investieren.
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sind nachhaltige In-
vestitionen mit ei-
nem Umweltziel,
die die Kriterien für
ökologisch nachhal-
tige Wirtschaftstä-
tigkeiten gemäß der
EU-Taxonomie nicht
berücksichtigen.

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die

nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?
 

Nicht zutreffend, da sich der Zielfonds nicht verpflichtet, in nachhaltigen Investitionen mit

einem Umweltziel anzulegen.
 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

 

Der Zielfonds verpflichtet sich derzeit nicht, mehr als 0 % seines Vermögens in sozial nach-

haltigen Investitionen anzulegen.
   

 

 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wird

mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?
 

Sonstige Investitionen können Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate umfassen. Solche

Anlagen können nur zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements eingesetzt werden,

mit Ausnahme von Derivaten zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte

Anteilklasse. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ausschlusskriterien gelten aus-

schließlich für vom Zielfonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen

Emittenten. Derivate, denen Finanzindizes, Zinssätze oder Deviseninstrumente zugrunde

liegen, werden nicht auf ökologische oder soziale Mindestschutzmaßnahmen überprüft.

 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die

beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?

Bei den Referenz-
werten handelt es
sich um Indizes, mit
denen gemessen
wird, ob das Finanz-
produkt die bewor-
benen ökologi-
schen oder sozialen
Merkmale erreicht.

 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt beworbenen

ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?

●

 

Bei jeder Neugewichtung des Index wendet der Indexanbieter die ESG Auswahlkriterien auf

den Hauptindex an, um Emittenten auszuschließen, die nicht den besagten ESG-Auswahlkriteri-

en entsprechen.
 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode sicher-

gestellt?

●

 

Bei (bzw. so bald wie angemessen möglich und praktikabel nach) jeder Neugewichtung des In-

dex wird auch das Portfolio des Zielfonds seinem Referenzindex entsprechend neu gewichtet.
   

 

 

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten Marktindex?●
 

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die nicht den ESG-Auswahlkriterien seines Hauptin-

dex, eines breit gefassten Marktindex, entsprechen. Die ESG-Auswahlkriterien für den Aus-

schluss sind vorstehend beschrieben (siehe oben „Welche ökologischen und/oder sozialen

Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“).
   

 

 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen werden?●
 

Die Methode des Referenzindex des Zielfonds finden Sie unter folgendem Link, den Sie kopie-

ren und in Ihren Webbrowser einfügen können:

https://www.msci.com/index/methodology/latest/ESGScreened
   

  
Informationen zur Methode sind auch auf der Website des Indexanbieters unter folgender

Adresse erhältlich: https://www.msci.com/index-methodology

 Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

  Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:

   

  https://www.canadalife.de/fonds-wertentwicklung/?Neu=Neue%20Vertr%C3%A4ge
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Informationen zu den Richtlinien des Fondsmanagers in Bezug auf verantwortungsbewusste In-

vestitionen, Interaktion, Nachhaltigkeitsrisiken und negative Auswirkungen finden Sie unter

www.setanta-asset.com/responsible-investing.
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